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An den 
Bürgermeister der Stadt Schwelm 
Herrn Jochen Stobbe 
Rathaus – Hauptstraße 14 
58332 Schwelm      
 
 
 

 
Interfraktioneller Antrag zum Haushalt 2013 
Vorschläge zur Konsolidierung der städtischen Finanzen 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Stobbe, 
 
die oben genannten Fraktionen haben sich auf der Basis der 5. Änderungsliste in einer interfrakti-
onellen Abstimmung auf weitreichende Vorschläge zur Konsolidierung des Schwelmer Haushalts 
geeinigt. 
 
Gemeinsames Ziel war und soll es für die Folgejahre sein, einerseits die Risiken so kalkulierbar 
wie möglich zu machen, andererseits die Steuerbelastungen für die Bürgerinnen und Bürger in der 
Zukunft so niedrig wie möglich zu halten. 
 
Die Fraktionen bitten Sie, die daraus abgeleiteten und nachfolgenden Beschlussvorschläge dem 
Rat der Stadt zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. 
 

I. Zur Abmilderung der im Haushaltsplan bestehenden Risiken, beantragen die Fraktio-
nen: 

 
1. Die Steigerungsraten der Kosten für die Hilfen zur Erziehung werden nicht mit  

2 %, sondern auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2012 mit der im Jahr 2012 
tatsächlich vorhandenen Rate fortgeschrieben. Für die Jahre 2013 und 2014 wird 
die Steigerungsrate auf 6% festgesetzt, für die Jahre 2015 bis 2018 auf 4% und in 
den Jahren 2019 bis 2021 auf 2,5 %. 

 
2. Zur Ausschöpfung der im GPA-Bericht aufgezeigten weiteren Konsolidierungspo-

tentiale im Bereich der Jugendhilfe werden zur Vorbereitung organisatorischer 
Maßnahmen in den Jahren 2013 bis 2015 jeweils 10.000 Euro als Aufwand in die 
maßgeblichen Produkte aufgenommen. 

 
3. Der Ansatz der ertragssteigernden Schlüsselzuweisungen wird im Jahr 2014 um 1,5 

Millionen Euro abgesenkt. In den Folgejahren wird die wegfallende Zuweisung auf 
der Basis der Orientierungsdaten mit einer Steigerungsrate von jährlich 4,4% aus 
dem Ansatz herausgenommen. 

 
4. Die Kosten der sog. „0-Variante“ werden mit Blick auf den unter II.1. sogleich aufzu-

nehmenden Konsolidierungsvorschlag in gleich bleibenden Beträgen auf die Haus-
haltsjahre 2013 bis 2021 verteilt. 

Anlage 1 zu SV 041/2013



- 2 - 

 

 

II. Zur weiteren Entlastung des Haushalts beschließt der Rat der Stadt Schwelm folgende 
Konsolidierungsmaßnahmen und –ansätze: 

 
1. Aufgrund der sich abzeichnenden rückgängigen Schülerzahlen und der sich da-

durch ab dem Schuljahr 2017/2018 ergebenden Veränderung bei der Infrastruktur 
im Schulbereich sowie im Zusammenhang mit einer noch abschließend zu erörtern-
den Neukonzeptionierung der Schwelmer Verwaltungsgebäude werden bei den 
städtischen Liegenschaften ab dem Haushaltsjahr 2018 jährlich weitere 855.000 
Euro eingespart.  

Die Fraktionen vereinbaren, dass eine Jede bis zum 31. Mai 2013 ein Konzept zur 
künftigen Schulinfrastruktur sowie zu einer Struktur der Verwaltungsgebäude erar-
beitet. In diesem ist auch die finanzielle Komponente auf der Basis der von der Ver-
waltung zur Verfügung zu stellenden Daten und Werte zu betrachten und ggfs. mit 
geeigneten Kompensationsmaßnahmen zu hinterlegen. Diese Konzepte werden in 
einem gesonderten Termin im Juni den anderen Fraktionen vorgestellt. In diesem 
Termin soll dann eine Entscheidung für die Zukunft der Schul- sowie Verwaltungs-
infrastruktur vorbereitet werden. Abschließende Beschlüsse des Rates sollten mög-
lichst noch vor der Sommerpause gefasst werden. 
 

2. Verschiedentliche Entwicklungen seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanz-
managements haben gezeigt, dass die Bewertung des Schwelmer Infrastrukturver-
mögens zum Teil sehr optimistisch erfolgte. Die antragstellenden Fraktionen sind 
der Auffassung, dass es mit Blick auf künftige Generationen nicht gerecht ist, sich 
reicher zu rechnen, als die Erfahrungen tatsächlich zeigen. Deshalb soll das kom-
munale Hoch- und Tiefbauvermögen nach Rücksprache mit den zuständigen Wirt-
schaftsprüfern an die Realität angepasst werden und entsprechend korrigiert wer-
den. Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung, das Verfahren für eine erforderli-
che Wertkorrektur abschließend mit dem Wirtschaftsprüfer vorzubereiten und die 
entsprechenden Beschlüsse dem Rat zur Beratung und Beschlussfassung vorzule-
gen. Gleichzeitig wird die Verwaltung beauftragt, eine sich daraus dauerhaft zu er-
mittelnden Entlastung gemäß der Anlage 1 von wenigstens 500.000 Euro im Haus-
haltsplan zu verarbeiten. 

 
3. Die kommunalen „Töchter“ sollen ebenfalls an den weiteren Konsolidierungsan-

strengungen beteiligt werden. 
 

Die Technische Betriebe Schwelm werden an der Konsolidierung in dem in der An-
lage 1 genannten Umfang durch folgende Maßnahmen beteiligt: 

 
a. Um Synergieeffekte unter anderem bei der IT, der Gebäudeverwaltung, der 

Buchhaltung und Stadtkasse zu erzielen, wird eine Organisationsänderung der 
TBS AÖR geprüft. Der Vorstand der TBS AÖR wird beauftragt, den politischen 
Gremien bis zum 30.05.2013 die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten einer 
Rechtsformänderung verbunden mit der Darstellung aller Vor- und Nachteile 
vorzulegen.  Bis zur Sommerpause wird die abschließende Entscheidung be-
züglich des Ob und des Wie einer Umwandlung von allen politischen Gremien 
getroffen. Eine mögliche Umwandlung sollte dann bis zum 31.12.2013 erfolgen. 
 

b. Die Friedhofsgebührensatzung soll weiter überprüft und angepasst werden. 
 

c. Der Vorstand der TBS AÖR wird aufgefordert, bis 30.6.2013 ein Konsolidie-
rungskonzept im vorgegebenen Umfang (Anlage 1) und unter Einbeziehung der 
Punkte (1) und (2) sowie einer sich daraus ableitenden sukzessiv abnehmen-
den Personalentwicklung vorzulegen. Dabei sollen auch die Aspekte einer teil-
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weisen Fremdvergabe der Leistungen sowie eine Reduktion der Sachkosten 
durch Verzicht von Neuanschaffungen und kritischer Überprüfung des Fahr-
zeugparks in das Konzept geprüft und soweit wirtschaftlicher aufgenommen 
werden. Soweit keine anderen Lösungen bestehen, soll dieses Konzept bei den 
für die Stadt zu erledigenden Aufgaben auch eine Standardabsenkung vorse-
hen. 
 

d. Bis zur Beschlussfassung über die Punkte 1 bis 3 wird eine Sperrung von In-
vestitionsmitteln ausgesprochen. Ausgenommen hiervon sind Mittel für Durch-
führung des Kanalausbauprogramms sowie für Aufgaben, für die eine gesetzli-
che oder vertragliche Verpflichtung besteht. Einzelne Ansätze können im Aus-
nahmefall durch den Verwaltungsrat freigegeben werden. 
 

e. Der Rat übt gegenüber dem Verwaltungsrat der TBS AÖR insoweit sein Wei-
sungsrecht aus. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird aufgefordert kurz-
fristig eine Sondersitzung des Verwaltungsrates einzuberufen, um die vorge-
nannten Punkte im notwendigen Umfang durch diesen beschließen zu lassen. 

 
4. Die Verwaltung wird beauftragt, bis 30.6.2013 ein Konzept zur Umsetzung der Vor-

schläge der Organisationsuntersuchung von PwC vorzulegen. Dieses Konzept soll 
insbesondere eine neue Zielkonzeption für ein technisches Dezernat oder einen 
neuen Fachbereich „Planen und Bauen“ sowie weitere Kostenreduktionen bei der 
IT-Verwaltung, der Druckerei, durch Einrichtung einer zentralen Vergabestelle und 
eines zentralen Einkaufs in einem Umfang von bis zu 400.000 Euro enthalten. 

 
5. Die Verwaltung wird beauftragt, die Eigen- und Fremdreinigung weiter zu optimie-

ren, sodass wenigstens die in der Anlage 1 aufgezeigten Konsolidierungspotentiale 
entstehen.  

 
6. Die in der Anlage 1 aufgezeigten Einsparpotentiale bei der Liegenschaft Martfeld 

sollen durch entsprechende Beratung im Kulturausschuss auf Basis des Abschluss-
berichtetes des AK Martfeld erörtert und bis zum 31.12.2013 in den Haushaltssanie-
rungsplan eingearbeitet werden. 

 
7. Der Rat führt eine papierlose Gremienarbeit ein. Die Verwaltung wird beauftragt, bis 

zum 30.6.2013 ein Konzept  für eine verträgliche Umstellung nach der Kommunal-
wahl im Jahr 2014 vorzulegen. 

 
8. In der Vergangenheit haben sich Bund und Land nur in geringem Umfang an den 

Gebühren für die Niederschlagsentwässerung beteiligt. Die dadurch entstehende 
Umverteilung der Lasten auf die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwelm kann 
nicht weiter hingenommen werden. Die Verwaltung wird deshalb beauftragt, die 
Neuverhandlung der Verträge mit Straßen NRW zur Niederschlagsentwässerung im 
Sinne der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwelm zu führen und Bund sowie 
Land voll an den Kosten zu beteiligen. 

 
9. Der Verwaltung wird beauftragt die in den Nummern 1 bis 9 sowie auch alle ande-

ren Entlastungen der in der Anlage 1 aufgezeigten Maßnahmen in den Haushalt 
einzuarbeiten und dem Rat sowie den anderen zuständigen Gremien die erforderli-
chen Beschlussvorlagen rechtzeitig zur Beratung und Beschlussfassung vorzule-
gen. 

 
Gerd Philipp  Oliver Flüshöh Michael Schwunk  Brigitta Gießwein 
 

Dr. Christian Bockelmann    Jürgen Kranz 
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Modellrechnung auf Basis der 5. Änderungsliste Anlage 1 Stand 07.03.13

Berücksichtigung weiterer Konsolidierungsmöglichkeiten
Aufteilung Fehlbetrag auf GWST und B

GWST 495 Punkte

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fehlbedarf Stand 5. Änderungliste 2013 ohne 

weitere Hebesatzerhöhungen 8.606.682,00 €-    4.654.063,00 €-  3.624.776,00 €-  3.603.120,00 €-  2.280.241,00 €-  2.852.766,00 €-  3.434.416,00 €-  2.090.032,00 €-  2.175.357,00 €-  

Verschlechterungen

neuer Ansatz Jugendhilfe v. Rechungsergebnis 2012, 

2013 - b. 2014 Steigerungrate 6%, 2015 - 2018 

Steigerungsrate 4%, 2019 - 2021 Steigerungsrate 

2,5 % 243.900,00 € 44.000,00 €        63.650,00 €-        177.650,00 €-     298.750,00 €-     426.850,00 €-     467.200,00 €-     509.100,00 €-     552.550,00 €-     

Absenkung Schlüsselzuweisungen (Folgejahre 4,4 %) -  €                      1.500.000,00 €-  1.564.600,00 €-  1.633.700,00 €-  1.707.000,00 €-  1.774.300,00 €-  1.865.300,00 €-  1.939.800,00 €-  2.027.400,00 €-  

Zentralisierung (Verteilung 0 - Variante auf 10 

Jahre) 130.950,00 €-        128.450,00 €-     31.850,00 €        1.537.250,00 €  218.300,00 €-     218.300,00 €-     218.300,00 €-     218.300,00 €-     218.300,00 €-     

Jugendhilfe 10.000,00 €-          10.000,00 €-        10.000,00 €-        

Zwischensumme Verschlechterungen 8.503.732,00 €-    6.248.513,00 €-  5.231.176,00 €-  3.877.220,00 €-  4.504.291,00 €-  5.272.216,00 €-  5.985.216,00 €-  4.757.232,00 €-  4.973.607,00 €-  

Berücksichtigung weiterer Konsolidierungsmöglichkeiten

Liegenschaften (Schulstandorte;Verwaltungsgebäude) 855.000,00 €     855.000,00 €     855.000,00 €     855.000,00 €     

Personalkosten Schulen 47.000,00 €        47.000,00 €        47.000,00 €        47.000,00 €        

Reduzierung Lernmittel 10.000,00 €        10.000,00 €        10.000,00 €        10.000,00 €        

Bewertung Immobilien 500.000,00 €     500.000,00 €     500.000,00 €     600.000,00 €     600.000,00 €     650.000,00 €     650.000,00 €     650.000,00 €     

Verbesserung TBS 200.000,00 €     300.000,00 €     500.000,00 €     500.000,00 €     500.000,00 €     500.000,00 €     500.000,00 €     500.000,00 €     

Umsetzung Orga-Untersuchung 250.000,00 €     300.000,00 €     400.000,00 €     400.000,00 €     400.000,00 €     400.000,00 €     400.000,00 €     400.000,00 €     

Weitere Einnahmen 75.000,00 €        75.000,00 €        75.000,00 €        75.000,00 €        75.000,00 €        75.000,00 €        75.000,00 €        75.000,00 €        

Optimierung Reinigung 150.000,00 €     200.000,00 €     250.000,00 €     300.000,00 €     300.000,00 €     300.000,00 €     300.000,00 €     

Haus Martfeld 10.000,00 €        10.000,00 €        10.000,00 €        10.000,00 €        10.000,00 €        10.000,00 €        10.000,00 €        

Erhöhung Vergnügungssteuer 20.000,00 €        20.000,00 €        20.000,00 €        20.000,00 €        20.000,00 €        20.000,00 €        20.000,00 €        20.000,00 €        

Einführung papierlose Gremienarbeit 2.000,00 €-            2.000,00 €-          5.000,00 €          10.000,00 €        10.000,00 €        10.000,00 €        10.000,00 €        10.000,00 €        10.000,00 €        

Niederschlagswasser/Kreishaushalt/Sonstiges 150.000,00 €     150.000,00 €     150.000,00 €     150.000,00 €     150.000,00 €     150.000,00 €     150.000,00 €     150.000,00 €     

Jugendhilfe( organisatorische Änderung) 100.000,00 €     100.000,00 €     100.000,00 €     100.000,00 €     100.000,00 €     100.000,00 €     

Zinsersparnis (bereits berücksichtigt) -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    

Veräußerungserlöse Schulgebäude (Erträge) 360.000,00 €     720.000,00 €     

Veräußerungserlöse Winterberg (Erträge) unverändert 1.035.000,00 €-  1.035.000,00 €-  100.000,00 €     630.000,00 €     640.000,00 €     

Zwischensumme Konsolidierung 2.000,00 €-            158.000,00 €     475.000,00 €     2.065.000,00 €  2.745.000,00 €  3.437.000,00 €  4.487.000,00 €  3.127.000,00 €  3.127.000,00 €  

Fehlbedarf/Überschuss neu mit zusätzlicher 

Konsolidierung 8.505.732,00 €-    6.090.513,00 €-  4.756.176,00 €-  1.812.220,00 €-  1.759.291,00 €-  1.835.216,00 €-  1.498.216,00 €-  1.630.232,00 €-  1.846.607,00 €-  

Hebesatz Grundsteuer B 465% 465% 465% 680% 680% 680% 680% 680% 680%

Verbesserung Grdst. B 23.000,00 €          24.000,00 €        290.000,00 €-     1.658.000,00 €  1.665.000,00 €  1.673.000,00 €  1.681.000,00 €  1.688.000,00 €  1.696.000,00 €  

Hebesatz Grundsteuer A 210% 210% 210% 210% 210% 210% 210% 210% 210%

Verbesserung Grundsteuer A 900,00 €                1.000,00 €          1.300,00 €          1.400,00 €          1.500,00 €          1.600,00 €          1.700,00 €          1.800,00 €          1.900,00 €          

Hebesatz Gewerbesteuer 465% 465% 490% 495% 495% 495% 495% 495% 495%

Verbesserung Gewerbesteuer -  €                      -  €                    -  €                    180.000,00 €     185.000,00 €     191.000,00 €     199.000,00 €     202.000,00 €     160.000,00 €     

Ergebnis 8.481.832,00 €-    6.065.513,00 €-  5.044.876,00 €-  27.180,00 €       92.209,00 €       30.384,00 €       383.484,00 €     261.568,00 €     11.293,00 €       
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